
Textteil  
 

zum Bebauungsplan  
 

„Rieten-Mitte, westl. Teil“  
 

im Stbz. Schwenningen 
 
 

 
Vorbemerkung: 
 
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 26.11.1968 (BGBl. I S. 1237). 
 
 
Die durch Zeichnung, Farbe und Schrift getroffenen Festsetzungen werden im Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplanes wie folgt ergänzt: 
 
 
1. Im Reinen Wohngebiet werden die Ausnahmen nach § 3 Abs. 3 BauNVO nicht zugelas-

sen. 
 
2. Im Reinen Wohngebiet sind Nebenanlagen und Einrichtungen i. S. des § 14 Abs. 1 

BauNVO und untergeordnete Gebäude i. S. des § 73 LBO, soweit diese gleichzeitig unter 
§ 14 BauNVO fallen, nicht zugelassen. 

 
3. Dachgestaltung: 
 

Für die zweigeschossigen Gebäude sind Satteldächer mit Ziegeldeckung und einer Nei-
gung von 28° - 30°, sonst Flachdächer vorgeschriebe n. 
 
Bei den zweigeschossigen Gebäuden sind der Dachausbau zu selbständigen Wohnun-
gen, Dachaufbauten und Kniestöcke von mehr als 0,50 m Höhe nicht zugelassen. 
 
Dachflächenfenster sind nur bei den inneren Reihenhäusern in der Größe von höchs-
tens 10 % der Bodenfläche des Raumes zulässig (§ 23 Abs. 2 AVO/LBO). 

 
4. Alle Garagen sind aussenseitig verputzt und farblich den Hauptgebäuden angepasst zu 

erstellen. Bei Fertigteilgaragen müssen die unverputzten Aussenflächen von einwand-
freier Beschaffenheit sein. Die Garagengesimse sind bündig mit der Aussenwand und auf 
gleicher Höhe rundumlaufend zu erstellen. An der Vorderseite sind Dachüberstände zu-
gelassen. Garagenhöhe: max. 2,50 m 

 
5. Die Höhe des Erdgeschossfußbodens darf höchstens 1,20 m über dem fertigen Aussen-

gelände liegen. 
 
6. Werden die Müllbehälter nicht innerhalb der Gebäude aufgestellt, sind sie in abgeschlos-

senen Müllboxen unterzubringen. 
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7. Die Bepflanzung der nicht überbauten Flächen richtet sich nach dem zu diesem Bebau-
ungsplan gehörenden Grünplan. Sie ist so vorzunehmen, daß die Verkehrssicherheit, 
besonders an Straßeneinmündungen, nicht behindert wird. Im Bereich des erforderlichen 
Sichtwinkels dürfen deshalb keine sichtbehindernden Sträucher oder Bäume gepflanzt 
werden. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen an den Straßenfronten und öffentli-
chen Wegen sind als Zier- oder Rasengärten anzulegen. Bei Gebäuden mit mehr als 3 
Wohnungen ist auf dem Grundstück ein Spielplatz anzulegen. Mit den Bauvorlagen ist 
der Baurechtsbehörde nach § 1 Abs. 4 BauVorlVO ein Plan über die Gestaltung der Aus-
senanlagen einzureichen. 

 
8. Die Einfriedigungen der Grundstücke gegen öffentliche Straßen und Wege sind nur mit 

Rasenbordsteinen evtl. mit freiwachsender Gebüschhinterpflanzung gestattet. Für die 
seitliche und rückwärtige Einfriedigung dürfen nur eingepflanzte Drahtzäune verwendet 
werden. 

 
9. Elektrizitäts- und Fernsprechleitungen sind unterirdisch zu verlegen, Freileitungen sind 

nicht zugelassen. 
 
10. Im Baugebiet sind für Reihen-, Gruppen-, Doppel- und Punkthäuser nur Gemeinschafts-

fernsehantennen zugelassen. Einzelheiten sind im Baugenehmigungsverfahren zu re-
geln. 

 
11. Aufhebung bestehender Bauleitplanungen 
 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle etwaig bestehenden Bauleitpla-
nungen mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes außer Kraft; insbesondere das Teilge-
biet des durch Erlaß des Regierungspräsidiums Südwürttemberg Hohenzollern am 
14.03.1967, Nr. I 32/3005. 2-Nr.1044/67 genehmigten Bebauungsplans für das Gebiet 
„Rieten-Mitte“, östl. Teil. 


